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Eine Erläuterung des § 58 StPO kann erfolgen, um ins
besondere darzulegen, daß der Einleitung des Ermitt
lungsverfahrens eine Prüfung der Verdachtsgründe durch 
Untersuchungsorgan oder Staatsanwalt v.orausgegangen ist 
und die folgende Beschuldigtenvernehmung nicht auf Grund 
irgendwelcher unbegründeten Verdächtigungen geführt wird. 
Es sind weitere Argumente zur Verantwortung der sozia
listischen Rechtspflegeorgane bei der Gewährleistung 
der Rechtssicherheit anwendbar.

Der gesetzliche Tatbestand kann ohne weitere Kommentie
rung verlesen werden, damit ist die erhobene Beschuldi
gung mitgeteilt.

Es ist möglich, die Verlesung des Tatbestands durch 
eine mündliche, dem NiveadAsHSs Beschuldigten oder tak- 
tischen Erfordernissen ept%pf:echende Erläuterung dos 
Untersuchungsführershzü ersetzen-. Diese muß das V/esen
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des Tatbestand^h^r^^htig wiedergeben.v>V

- Es kann eine taktisch zweckmäßig gestaltete Bezugnahme 
auf konkrete Handlungen Beschuldigter, die durch den 
Tatbestand erfaßt werden, erfolgen. Diese Bezugnahme 
muß, wie noch zu behandeln, in die Dokumentierung der 
Beschuldigtenvernehmung eingehen, da sie direkt oder 
indirekt eine Informationsübermittlung des Untersuck.ungs- 
brgans zum Sachverhalt enthält.

D e r  B e s c h u l d i g t e  i s t  ü b e r  s e i n  
R e c h t e  g e m ä ß  §51 StPO z-u b e l e h r e n

Die Belehrung ist nach der Bekanntgabe der Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens, grundsätzlich noch vor Beginn der 
Klärung des Sachverhalts durchzuführen, da erst mit der 
Belehrung die Gewährleistung des Rechts auf Verteidigung 
garant iert ist. . . . . .


